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BERICHT DES RECHNUNGSPRÜFUNGSORGANS ZUR JAHRESRECHNUNG 2024 
AN DIE ABGEORDNETENVERSAMMLUNG DES 

 
WASSERBAUVERBANDES OBERE GÜRBE, WATTENWIL 

 

 
 
Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Jahresrechnung des Wasserbauverbandes obere 
Gürbe, bestehend aus Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, 
Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnungs-
jahr geprüft. 
 
Verantwortung des Vorstandes 
Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kanto-
nalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung be-
inhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontroll-
systems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen fal-
schen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand 
für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme ange-
messener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung des Rechnungsprüfungsorgans 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) 
vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichen-
de Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen An-
gaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. 
Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrech-
nung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-
sichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrech-
nung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen fest-
zulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie 
eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass 
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die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage 
für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2024 ab-
geschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV und die 
besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 124 GV erfüllen und keine mit unserer Unabhän-
gigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 
 
Wir beantragen, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024 mit Aktiven und Passiven von 
CHF 1‘092‘412.57 und einem Ertragsüberschuss von CHF 63‘925.99 zu genehmigen. 
 
 
Thun, 17. März 2025 
 
Kancz AG Consulting & Treuhand 
 
 
 
 
 
Rachel Schild 
Zugelassene Revisionsexpertin 
Leitende Revisorin 
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